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Zeitlicher Ablauf:

Juli 2011: Einsatz von PFOS -haltigen Schaummitteln verboten

Herbst 2011: Kontakt Umweltministerium zum StMI SG ID2 wegen Schaummitteln

Dezember 2012: Informationsveranstaltung an der LfU in Augsburg

März 2014: Besprechung mit Umweltminister Dr. Huber beim LFV Bayern:

Verzicht auf fluortensidhaltiges Schaummittel in Bayern

Folgezeit: Zahlreiche Gespräche der LfU / StMI mit beteiligten Institutionen z.B.:

- Feuerwehrschulen

- Landesfeuerwehrverband

- AGBF Bayern

- Werkfeuerwehrverband

- Verband der Sachversicherer

>>>>>>>>>>>>>>>>>  Schaummittelleitfaden <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



Führungsvorgang FwDV 100
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Planung / Beurteilung: 

• Welche Möglichkeiten zur Abwehr der Gefahr 

bestehen ?

• Muss für die Planung eine weitere Gefahr 

berücksichtigt werden ?

• Welche Möglichkeit der Gefahrenabwehr ist die 

Beste ?
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Randbedingungen:

• Löschwasserknappheit

• Trinkwasserhygiene

• Löschwasserrückhaltung

• Schwelbrandphase reduzieren

• Fahrzeug- und Beladungsgrenzen

=> Löschwasser möglichst effektiv einsetzen
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Aufteilung des Löschwassers in:

• Verdampfungswasser (löschwirksam)

• Schadwasser

• Speicherwasser (bedingt löschwirksam)

• Schutzwasser (wirksam gegen Brandausbreitung)

nach Prinzing H.-J., Brandschutz 12/1990 
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Aufteilung des Löschwassers (Beispiel)
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Verdampfungswasser (z.B.: 20 %)

Speicherwasser (z.B.: 20%)

Schadwasser (z.B.: 40%)

Schutzwasser (z.B.: 20%)

Wasserdampf

Brandgut

Umwelt

Umwelt / Wasserdampf

Brandgut
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Aufteilung des Löschwassers beim Schaum- / 

Netzmitteleinsatz (beispielhaft)

11

Schadwasser (z.B.: 20%)

Schutzwasser (z.B.: 20%)

Wasserdampf

Brandgut

Umwelt

Umwelt / Wasserdampf

Brandgut

Verdampfungswasser (z.B.: 30 %)

Speicherwasser (z.B.: 30%)



Bei Verwendung 

von Netzmittel / Schaum

• Deutliche Zunahme des Verdampfungswassers -> 

bessere Löschwirkung

• Schadwasser nimmt deutlich ab

• Speicherwasser nimmt zu

• Schutzwasser bleibt etwa gleich

Die richtige Anwendung von Schaummitteln trägt zum 

Schutz der Umwelt bei.
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Anforderungen an Schaummittel:

• sehr gut biologisch abbaubar

• vollständig abbaubar

• Fluortensidfrei

• umweltverträglich
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Regeln für die richtige Verwendung von Schaummittel

1. Einsatzplanung durchführen / vorbeugender Brandschutz

2. Ausbildung Netzmittel- / Schaumeinsatz

3. Fluortensidhaltige Schaummittel vermeiden

4. Schaummittelbehältnisse eindeutig kennzeichnen

5. Sicherheitsdatenblätter für die verwendeten Schaummittel mitführen

6. Vorherige Absprache mit der Kläranlage

7. Löschwasserrückhaltung vorplanen 

8. Transport und Zwischenlagerung von Schadwasser planen

9. Empfindliche Bereiche vorher erkunden



Geodatendienste 

Bayerisches Landesamt für Umwelt
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Regeln für die richtige Verwendung von Schaummittel

1. Einsatzplanung durchführen / vorbeugender Brandschutz

2. Ausbildung Netzmittel- / Schaumeinsatz

3. Fluortensidhaltige Schaummittel vermeiden

4. Schaummittelbehältnisse eindeutig kennzeichnen

5. Sicherheitsdatenblätter für die verwendeten Schaummittel mitführen

6. Vorherige Absprache mit der Kläranlage

7. Löschwasserrückhaltung vorplanen 

8. Transport und Zwischenlagerung von Schadwasser planen

9. Empfindliche Bereiche vorher erkunden

10.Einsatz dokumentieren



● Priorität I 

● Sicherstellung des Personenschutzes für Nutzer und 

Einsatzkräfte

● Priorität II 

● Schadensreduzierung

– Umwelt-, Sach- und Kulturgutschutz

● Priorität III 

● Risikospezifische 

Einsatzvorbereitung

Positionspapier VB der Feuerwehren



… aus Sicht des Gewässerschutzes

Fotos: www.stadt-muenster.de; WIKIPEDIA; www.blobel.de; www.baua.de; www.faz.net

Lagerung = LöRüRiLi

AU-HBV-Anlagen = AwSV 
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http://www.stadt-muenster.de/
http://www.blobel.de/
http://www.baua.de/
http://www.faz.net/


● VDS-Anforderung: 

alle „Sprinkleranlagen“ mit 

Schaummittelzumischung 

„müssen“ AFFF nutzen

● Rechtliche Bewertung

 Anlage mit wassergefährdenden Stoffen

 Unterliegt Wasserhaushaltsgesetz

 Löschwasser-Rückhaltung erforderlich…

● Bereits Schadensfall in By (ca. 1.000.000 €)

● BF München: „AKTIVE“ Beratung Bauaufsicht & Betreiber

Löschanlagen mit Schaummittelzumischung

Foto: www.bvfa.de



Quelle: Sicherheitsdatenblätter



Regelwerke: Versuch einer Einordnung

● Löschwasser-Rückhalterichtlinie

● öffentlich-rechtlich gesetzt

● Geltung Baurecht wird hinterfragt

● VDS 2557 

● „Planung und Einbau von 

Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen“

● Versicherungsstandard 

= öffentlich rechtliches Niveau?

● Verband der Chemischen Industrie

● VCI-Leitfaden „Löschwasserrückhaltung“

● Industriestandard; laut VCI für Bau- & Wasserrecht



Vorschlag Bewertung BayBO mit WHG

Bauaufsicht 
Bauantrag

Betriebsbe-
schreibung
„Wasser-
gefahr!“

Untere 
Wasserbehörde

„Feuerwehr“
(BF, KBR, etc.)

PrüfVBau

„Ob“: WasserhaushaltsG
„Wieviel“: LöRüRiLi o. vgl.

Behinderung FW? 
BS-Ordnung? 
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● Veröffentlichung Leitfaden Schaummittel

● Umwelt- & Innenministerium Bayern

● Kurzfassung für den Umweltbereich

● Hinweise für die Beschaffung von Schaummitteln 

bei kommunalen Feuerwehren

● Ziel: München-interne Rollenklärung

● Vorauskommando Löschzug!

● Veröffentlichung eines Infoblattes BFM

Ausblick 2018



Landeshauptstadt

München

Kreisverwaltungsreferat Mit Leidenschaft dabei

Danke!

Branddirektion 

Einsatzvorbeugung

Dipl.-Phys.

Björn Maiworm

Brandoberrat

Tel: 089 2353-41000

bjoern.maiworm@muenchen.de 

www.feuerwehr-muenchen.de

Dipl.-Chem. Dipl.-Ing. (FH)

Jürgen Schwarz

Branddirektor

Tel: 089 2192-2646

juergen.schwarz@stmi.bayern.de

www.stmi.bayern.de

http://www.feuerwehr-muenchen.de/
http://www.stmi.bayern.de/

